
 
 
 Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
 

 
 
Es informiert Sie: Marcel Wintgen  
Telefon: 02104/99-2805 
Fax: 02104/99-5803 
E-Mail: marcel.wintgen@kreis-mettmann.de 

 
 
  Mettmann, den 02.04.2009 
 
 
An die Mitglieder des  
Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
 
Einladung 
 
zur Sitzung des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
Sitzungstermin  Mittwoch, den 15.04.2009, 15:00 Uhr 
Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Goethestraße 23, 40822 Mettmann, Zimmer 2.035 
  
 
 
Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, benachrichtigen Sie bitte Ihre/n 
Vertreter/in. Des Weiteren bitte ich Sie aus organisatorischen Gründen, den/die og. An-
sprechpartner/in zu informieren. 
 
 
Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 
 1.  Formalien  
  
 1.1.  Eröffnung der Sitzung  
  
 1.2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
  
 1.3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
  
 1.4.  Feststellung der Tagesordnung  
  
 1.5.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.03.2009  
  
 2.  Informationen der Unteren Landschaftsbehörde für den Beirat  
  
 2.1.  Beantwortung von früheren Anfragen von Beiratsmitgliedern  
  
 2.2.  Sonstige Informationen  



  
 3.  Anfragen und Mitteilungen an den Beirat  
  
 3.1.  Neue Anfragen von Beiratsmitgliedern  
  
 3.2.  Bericht des Vorsitzenden  
  
 3.3.  Hinweise auf kommende Sitzungen  
  
 3.4.  Bericht über getroffene Entscheidungen des Vorsitzenden an Stel-

le des Beirates 
 

  
 3.5.  Sonstige Mitteilungen aus dem Beirat  
  
 4.  Anhörungsverfahren (Anhörungen gem. § 11 Abs. 2 LG NRW)  
  
 4.1.  Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Itter-

bach/Kuckesberg in Haan; 
Verfahren gemäß § 31 Wasserhaushaltsgesetz 

63/007/2009 

  
 4.2.  146. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan Nr. W-14 

"Industriegebiet Liebigstraße/Haus Gravener Straße" der Stadt 
Langenfeld; 
Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 

63/008/2009 

  
 4.3.  Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der A44 von Bau-km 

14+150 bis Bau-km 14+780 einschließlich des Autobahnknotens 
A44/A3 (AK Ratingen) vom 24.04.1991 (IIIc 3-32-02/521) und 
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der A3 von Bau-km 
8,600 bis Bau-km 11,820 in Ratingen vom 29.08.1979 (VI/A 3-32-
02/376-84/79); 
hier: 2. Deckblatt zur Planfeststellung Neubau der A 44 

63/009/2009 

  
   
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. 
Prof. Dr. Wolfgang Gerß 


